
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vom ...........  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Stadtrat hat am .........  auf Grund 

 

§ 24 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz (GemO) in der Fassung vom 31.01.1994 

(GVBl. Seite 153), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 24.05.2023 (GVBl. 

Seite 133),  

 

§ 8 Abs. 3, 33 und § 36 des Landesgesetzes über den Brandschutz, die allgemeine Hilfe 

und den Katastrophenschutz (Brand- und Katastrophenschutzgesetz – LBKG -) vom 

02.11.1981 (GVBl. Seite 247), zuletzt geändert durch Gesetz vom 21.12.2020 (GVBl. Seite 

747), 

 

sowie 

 

§ 2 Absatz 1, § 7 und 8 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) vom 20.06.1995 (GVBl. 

Seite 175), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19.05.2022 (GVBl. Seite 207) 

 

folgende Satzung beschlossen: 

Stadt Landau in der Pfalz 

 

Stadtrecht 

30.20.03.05 

 

 

 

Satzung zur Änderung der Satzung der Stadt Landau in 

der Pfalz über den Kostenersatz und die 

Gebührenerhebung für Hilfe- und Dienstleistungen der 

Freiwilligen Feuerwehr (Feuerwehrgebührensatzung) 
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I.  

 

Die Satzung der Stadt Landau in der Pfalz über den Kostenersatz und die 

Gebührenerhebung für Hilfe- und Dienstleistungen der Freiwilligen Feuerwehr 

(Feuerwehrgebührensatzung) vom 09.03.2022 wird wie folgt geändert:  

 

1. § 3 Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 

 

„(2) Darüber hinaus sollen Gebühren erhoben werden für alle Leistungen, die die 

Feuerwehr im Rahmen ihrer Möglichkeiten außerhalb der Gefahrenabwehr erbringt, 

insbesondere 

 

1. überwiegend im privaten Interesse durchgeführte Leistungen, beispielsweise 

Arbeiten an der Einsatzstelle nach Beseitigung der allgemeinen Gefahr, das 

Öffnen und Absichern von Türen, Fenstern und Aufzügen (außer in den Fällen 

des § 1 Absatz 1 Nr. 1 bis 3 LBKG), sowie Dienstleistungen im Bereich der 

Gerätewartung und Ausbildung durch haupt- oder ehrenamtliches Personal. 

 

2. für die Gestellung von Brandsicherheitswachen gemäß § 33 LBKG sowie für die 

Gestellung von Brandsicherheitswachen, wenn sie aufgrund anderer 

Vorschriften angeordnet werden.“ 

 

2. § 5 wird um die Absätze 9 und 10 ergänzt: 

 

„(9) Bei Ausbildungsveranstaltungen durch ehrenamtliche Ausbilder der Freiwilligen 

Feuerwehr wird der Stundensatz für Ausbilder in kreisfreien Städten nach § 11 Absatz 1 

der Feuerwehr-Entschädigungsordnung vom 12.03.1991, zuletzt geändert durch 

Verordnung vom 04.12.2020 (GVBl. Seite 677), in der jeweils geltenden Fassung bestimmt. 

 

(10) Die Gebühren für überwiegend im privaten Interesse durchgeführte 

Dienstleistungen im Bereich der Gerätewartung und Ausbildung durch haupt- oder 

ehrenamtliches Personal sowie sonstige Dienstleistungen berechnen sich nach dem in der 

Anlage zu dieser Satzung beigefügten Verzeichnis.“ 

 

 

3. Die Anlage zu § 5 (Kosten und Gebührenverzeichnis) wird wie folgt gefasst: 

 

Kosten und Gebührenverzeichnis 

 

 

Anlage zu § 5 der Satzung der Stadt Landau in der Pfalz über den Kostenersatz und die 

Gebührenerhebung für Hilfe- und Dienstleistungen der Freiwilligen Feuerwehr vom 

09.03.2022 
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Nr. Beschreibung Kosten / Gebühren 

1. Personal  

1.1 Hauptamtliche Einsatzkräfte Berechnung gem. § 5 Absatz 2 

1.2 Ehrenamtliche Einsatzkräfte Berechnung gem. § 5 Absatz 3 

1.3 Brandsicherheitsdienst je Einsatzkraft Berechnung gem. § 5 Absatz 4 

1.4 Ausbildergeld je Ausbilder Berechnung gem. § 5 Absatz 9 

   

2. Feuerwehr- und Einsatzfahrzeuge  

2.1 Führungsfahrzeuge  

2.1.1 Kommandofahrzeug 21,51 Euro / Std 

2.1.2 Einsatzleitfahrzeug 50,86 Euro / Std 

2.2 Löschfahrzeuge  

2.2.1 Tragkraftspritzenfahrzeug 71,57 Euro / Std 

2.2.2 Löschgruppenfahrzeug 175,14 Euro / Std 

2.2.3 Tanklöschfahrzeug 223,24 Euro / Std 

2.2.4 Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 230,94 Euro / Std 

2.2.5 Mittleres Löschfahrzeug 277,94 Euro / Std 

2.3 Sonderfahrzeuge  

2.3.1 Hubrettungsfahrzeug 451,62 Euro / Std 

2.3.2 Kleinalarmfahrzeug 115,23 Euro / Std 

2.3.3 Rüstwagen 126,29 Euro / Std 

2.3.4 Gerätewagen Messtechnik 84,25 Euro / Std 

2.3.5 Gerätewagen Gefahrgut 184,99 Euro / Std 

2.3.6 Mehrzweckfahrzeug 90,13 Euro / Std 

2.3.7 Unimog 16,62 Euro / Std 

2.4 Sonstige Feuerwehrfahrzeuge  

2.4.1 Mannschaftstransportfahrzeug 28,27 Euro / Std 

2.4.2 Anhänger – Lüfter 32,91 Euro / Std 

2.4.3 Anhänger – Lichtmast 32,36 Euro / Std 

   

3. Sonstige Kosten Berechnung nach § 5 Absatz 8 

   

4. Dienstleistungen (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)  

4.1 Atemschutzwerkstatt  

4.1.1 Füllen Atem- und Arbeitsluftflaschen 6,39 Euro / Stück 

4.1.2 Reinigung u. Desinfektion Atemschutzgerät 30,29 Euro / Stück 

4.1.3 Reinigung u. Desinfektion Atemschutzmaske 10,67 Euro / Stück 

4.1.4 Prüfung Atemschutzgerät 29,01 Euro / Stück 

4.1.5 Prüfung Atemschutzmaske 16,29 Euro / Stück 

4.1.6 Reinigung u. Desinfektion CSA 33,68 Euro / Stück 

4.1.7 Prüfung CSA 41,72 Euro / Stück 

4.1.8 Reinigung von Schutzhüllen PA 2,00 Euro / Stück 

4.2 Persönliche Schutzausrüstung  

4.2.1 Reinigung Einsatzjacke 16,64 Euro / Stück 

4.2.2 Reinigung Einsatzhose 16,64 Euro / Stück 

4.2.3 Reinigung Flammschutzhaube 1,00 Euro / Stück 

4.2.4 Prüfung Überjacke 7,27 Euro / Stück 

4.2.5 Prüfung Überhose 7,27 Euro / Stück 

4.3 Feuerlöscherwerkstatt  

4.3.1 Abholen Feuerlöscher am Objekt (pauschal) 29,34 Euro / Stück 

4.3.2 Prüfung Feuerlöscher 19,94 Euro / Stück 

4.4 Messgerätewerkstatt  
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4.4.1 Bumptest Eingasmessgerät 10,11 Euro / Stück 

4.4.2 Funktionskontrolle Eingasmessgerät 4,24 Euro / Stück 

4.5 Wartung Feuerwehrtechnik  

4.5.1 Prüfung Feuerwehrleine 4,37 Euro / Stück 

4.5.2 Elektroprüfung nach BGV-A 3 9,88 Euro / Stück 

4.5.3 Elektroprüfung Fahrzeugeinspeisung 7,13 Euro / Stück 

4.5.4 Elektroprüfung Stromerzeuger 18,86 Euro / Stück 

4.5.6 Reinigung u. Prüfung Druckschläuche 11,16 Euro / Stück 

4.6 Funkwerkstatt  

4.6.1 Programmierung Funkmeldeempfänger 36,68 Euro / Stück 

4.7 Ausbildung  

4.7.1 Durchgang Atemschutzübungsstrecke; 

öffentliche Feuerwehren 

 

20,00 Euro / Teilnehmer 

4.7.2 Durchgang Atemschutzübungsstrecke; 

sonstige 

 

25,00 Euro / Teilnehmer 

4.7.3 Durchgang Brandübungscontainer 735,87 Euro / Durchgang 

4.7.4 Brandschutzhelferschulung nach ASR A2.2 95,00 Euro / Teilnehmer 

4.8 Brandmeldeanlagen  

4.8.1 Einbau Halbzylinder DOM / BKS 200,00 Euro / Stück 

4.9 Sonstige Dienstleistungen nach Zeitaufwand Berechnung gem. § 5 Absatz 2 

 

 

II. 

 

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 

 

 

Landau in der Pfalz, ........... 

Die Stadtverwaltung: 

 

 

 

Dr. Dominik Geißler 

Oberbürgermeister 


